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Übergangsge#etz, zur Wiederher#tellung der  
Handlungsfähigkeit Deut#chlands des Deut#chen Reiches. 

 
gegeben am 23.05.2010, im Namen des Deut#chen Reiches 

Änderungs#tand: 25.09.2017  
 

 
In Kraft ge#etzt am 23.05.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 

Nr. 07 
 

Artikel 1 
 
Die bisherigen Ge#etze und Verordnungen des Reichs zum Stand: 28. Oktober 1918 bleiben bis auf 
weiteres in Kraft, #oweit ihnen nicht die#es Ge#etz entgegen#teht. In Kraft bleiben auch alle vom „Rath 
der Volksbeauftragten“ bi#her erla##enen Ge#etze, Verordnungen und Be#chlü##e. Soweit die#elbigen außer 
Kraft zu #etzen #ind, erfolgt dies über den Staats#ekretär des Innern mit Zu#timmung des Volks-
Reichstages und Volks-Bundesrathes und i#t im Deut#chen Reichs-Anzeiger zu veröffentlichen. 
  

Artikel 2 
 
Soweit in Ge#etzen oder Verordnungen des Deut#chen Reiches auf den Reichstag verwie#en wird, tritt an 
#eine Stelle der Volks-Reichstag. 

 
Artikel 3 

 
Soweit in Ge#etzen oder Verordnungen des Deut#chen Reiches auf den Volks-Bundesrath verwie#en 
wird, tritt an #eine Stelle der Bundesrath. Der Bundesrath be#teht aus den Vertretern des Bundes, die 
den Intere##en aller Mitglieder des Bundes gleichermaßen verpflichtet #ind.  Dies gilt im Einzelfall 
#olange, wie das jeweilige Mitglied des Bundes handlungsunfähig i#t, mangels reichsrechtlich genehmigten 
in#titutionali#ierten Organen.  

 
Artikel 4 

 
Die Befugni##e, die nach den Ge#etzen oder Verordnungen des Deut#chen Reiches dem Kai#er zu#tehen, 
gehen auf den Prä#idial#enat über. 
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Artikel 5 
 
Die Befugni##e, Gegenzeichnungen, und Obliegenheiten die nach den Ge#etzen oder Verordnungen des
Deut#chen Reichs dem Reichskanzler zu#tehen, bleiben beim Reichskanzler. Soweit erforderlich gilt das
Stellvertretungsge#etz (RGBl. Band 1878, Nr.4, Seite 7-8) vom 17.03.1878, Änderungs#tand 28.10.1918.

 

Artikel 6 
 

Die#es Ge#etz tritt mit dem Tage #einer Verkündung in Kraft, bzw. mit der Veröffentlichung im
Deut#chen Reichsanzeiger. 

 

 

 

Gegeben zu Berlin, den 23. Mai 2010 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes
Staats#ekretär des Innern

Erhard Lorenz
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